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Hypotheken – Glossar

1. Hypothek Die Belehnung liegt im Rahmen der 1. Hypothek, wenn die Bank 67% der Liegen-

schaft fi nanziert hat oder weniger, der Eigentümer entsprechend 33% oder mehr.

2. Hypothek Die Belehnung liegt im Rahmen der 2. Hypothek, wenn die Bank zwischen 67% und 

80% der Liegenschaft fi nanziert hat, der Eigentümer entsprechend 20% oder mehr. 

Aufgrund der höheren Belehnung und dem damit verbundenen höheren Verlustrisiko, 

kann der Hypothekarzins höher als bei 1. Hypotheken liegen.

2. Säule Entspricht der Pensionskasse. Sie können Ihre angesparten Pensionskassengel-

der zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum nutzen. Den verfügbaren 

Betrag fi nden Sie in Ihrem persönlichen Penisonskassenausweis oder erhalten Sie bei 

Ihrer Pensionskasse. 

3. Säule Entspricht der privaten Vorsorge bei Banken oder Versicherungen. Sie können Ihre 

Ersparnisse aus der privaten Vorsorge (z.B. PRIVOR) zur Finanzierung von selbstge-

nutztem Wohneigentum einsetzen. Der Bezug von Geldern ist alle 5 Jahre möglich.

Amortisation Rückzahlung eines Kredits in Teilbeträgen, in der Regel 1% der Hypothek d.h. bei 

einer Hypothek von CHF 500’000 werden jährlich CHF 5’000 amortisiert (siehe auch 

direkte Amortisation und indirekte Amortisation). Die 2. Hypothek wird in der Regel 

innert 15 Jahren bis 20 Jahren oder spätestens bis zum 65. Altersjahr direkt oder 

indirekt (via private Vorsorge, Säule 3a) amortisiert. 

Ausbaustandard Welche Qualität haben die verwendeten Materialien und die Ausstattung? Gibt es bau-

liche oder materielle Besonderheiten der Wohnräume, Küche, Nasszellen, Boden- und 

Wand beläge?

Bauzone Gemeinden teilen Ihr Gebiet im Planungs- und Baugesetz in Zonen ein, die die Nut-

zung der darin liegenden Grundstücke grundsätzlich bestimmen. Üblich sind folgende 

Zonen: Wohnzone, Industrie- und Gewerbezone, Kernzone, Zone für öffentliche Anla-

gen, Freihaltezone, übriges Gemeindegebiet.

Belehnung Verhältnis zwischen Hypothek und Kaufpreis resp. Verkehrswert einer Liegenschaft 

in Prozenten. Bei einem Kaufpreis von CHF 500’000 und einer Hypothek von CHF 

400’000 beträgt die Belehnung 80%. Ohne Zusatzsicherheiten gewähren wir auf 

selbstbewohntem Wohneigentum Hypotheken bis max. 80% vom Verkehrswert/Kauf-

preis/Anlagewert. Bei Personen über 65 Jahren in der Regel bis max. 67% vom 

Verkehrswert.

Bruttogeschossfl äche Nettowohnfl äche plus Fläche aller Mauerquerschnitte (Grundrissfl ächen der Innen- 

und Aussenwände), nicht zu verwechseln mit der Geschossfl äche (GF).

Bürgschaft Vertragliche Verpfl ichtung des Bürgen, für die Bezahlung der Schuld eines Dritten 

einzustehen.
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Direkte Amortisation Die Höhe Ihrer Hypothek und damit die Höhe der Zinsen sinkt mit jeder Zahlung. 

Selbst unter Berücksichtigung der etwas tieferen Zinszahlungen fahren Sie aufgrund 

der steuerlichen Vorteile in der Regel besser mit der indirekten Amortisation (siehe 

indirekte Amortisation).

Eigene Mittel Gelder, die der Käufer selbst zur Finanzierung einer Liegenschaft aufbringt. Die eige-

nen Mittel werden bar bezahlt und sollten rund 20% des Kaufpreises betragen. Sie 

stammen normalerweise aus Ersparnis, Erbschaft oder 3.-Säule-Geldern. Bei einem 

Kaufpreis von CHF 500’000 und eigenen Mitteln von CHF 100’000 fi nanziert die Bank 

CHF 400’000.

Familienwohnung Wohneigentum, das die Familie bewohnt und das deshalb durch das Gesetz beson-

ders geschützt ist. Deshalb bedarf es bei Kauf, Finanzierung, Verkauf z.B. der Zustim-

mung beider Ehegatten.

Fremde Darlehen Geld, das durch Dritte zur Verfügung gestellt wird. Z.B. die Eltern stellen für den Haus-

kauf Geld zur Verfügung, das Sie zurückbezahlen müssen (mit oder ohne Zinsen).

Gebäudevolumen Das Gebäudevolumen (=Kubatur oder umgebauter Raum) fi nden Sie im Auszug der 

kantonalen Gebäudeversicherung, in Plänen oder in den Verkaufsdokumentationen.

 Eine gebundene Lebensversicherung dient der Vorsorge und wird deshalb steuerlich 

 begünstigt (Beiträge können vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden). Dafür 

ist die Verwendung der einbezahlten Gelder nicht unbeschränkt möglich (z.B. Bezug 

erst nach Erreichen des Pensionierungsalters).

Geldmarkt Der Geldmarkt ist ein Markt für kurzfristige Finanzierungsmittel mit einer Laufzeit von 

weniger als 12 Monaten.

Grundbuch Die wichtigsten Daten zu einer Liegenschaft sind im Grundbuch verzeichnet. Das 

Grundbuch wird normalerweise regional geführt, in der sich die Liegenschaft befi ndet. 

Im Grundbuch fi nden Sie Angaben über die Eigentumsverhältnissen, Lage, Grund-

stücksgrenzen, Grundpfandrechte (Hypotheken), Dienstbarkeiten, Veräusserungsbe-

schränkungen nach BVG.  

Grundbuchauszug Enthält genaue Angaben zu einer Liegenschaft, z.G. Eigentümer, Kaufdatum, Parzel-

lennummer, Servitute.

Grundstückfl äche Anteil des Grundstückes (=Parzelle), der gemäss Zonenordnung Bauland ist, inkl. der 

Fläche, die das Bauwerk beansprucht. Meistens ist die Grundstücksfl äche gleich dem 

Baulandanteil. Keinen Baulandstatus haben z.B. Parks, Schutzgebiete, Wald- und 

Landwirtschaftszonen.

Grundstückgewinnsteuer Die Grundstückgewinnsteuer erheben die Kantone auf dem Betrag, um den der Wert 

der Liegenschaft zwischen Kauf und Verkauf gestiegen ist. Sie muss vom Verkäufer 

bezahlt werden. Deshalb sollten Sie Bauabrechnungen unbedingt aufbewahren. Der 

Bund  be steuert Grundstückgewinne nur, wenn sie gewerbsmässig erzielt werden.

Gebundene 

Lebensversicherung
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Handänderungssteuer In den meisten Kantonen wird eine Handänderungssteuer fällig. Basis ist der Kauf-

preis oder beispielsweise bei Schenkungen und Erbschaften ein amtlicher Schätzwert. 

In der Regel wird diese Steuer je zur Hälfte von Käufer und Verkäufer bezahlt.

Hypothek Vereinfacht gesagt ist eine Hypothek die gängige Form der Finanzierung einer Liegen-

schaft, wobei die Liegenschaft der Bank als Sicherheit dient. Bei einem Kaufpreis von  

CHF 500’000 und eigenen Mitteln von CHF 100’000 fi nanziert die Bank CHF 400’000. 

Damit haben Sie eine Hypothek von CHF 400’000 aufgenommen. 

Indirekte Amortisation Nur möglich bei selbstbewohnten Objekten. Statt Ihre Hypothek direkt zurückzuzah-

len, investieren Sie in Ihr privates Vorsorgekonto PRIVOR (3. Säule). Damit steigt Ihr 

Vorsorgeguthaben, während der Hypothekarbetrag gleich bleibt. So sorgen Sie fürs 

Alter vor und sparen Steuern. Denn Sie können diese Rückzahlung sowie die vollen 

Hypothekarzinsen vom steuerbaren Einkommen (inkl. Eigenmietwert) abziehen. Das 

Geld vom PRIVOR-Konto können Sie jederzeit beziehen, um Ihre Hypothek damit 

zurückzuzahlen (siehe auch Amortisation und direkte Amortisation).

Kalkulatorischer Zins Entspricht dem für die nächsten Jahre durchschnittlich zu erwartenden Zinssatz. Mit 

Ihrem Eigenheim investieren Sie in die Zukunft. Die Bank rechnet die Tragbarkeit Ih-

rer Eigenheim-Investition mit einem kalkulatorischen Zinssatz, denn die Finanzierung 

soll auch bei Hochzinsphasen für Sie jederzeit tragbar sein. Die tatsächlichen Zins-

kosten können von den kalkulatorischen abweichen d.h. tiefer sein. Der Zinssatz der 

von Ihnen gewünschten Hypothek ist vom Zinsumfeld und vom gewählten Produkt 

abhängig.

Kapitalmarkt Der Kapitalmarkt ist ein Markt für mittel- und langfristige Anlagen ab 1 Jahr.

Katasterplan Enthält Strassen, Parzellengrenzen, Gebäude. Wird vom Vermessungsgeometer bei 

jeder Veränderung der Liegenschaft nachgeführt.

Kaufpreis Im Kaufpreis sind allfällige Transaktionskosten wie Steuern oder Gebühren der öffentli-

chen Hand nicht enthalten.

Kaufvertrag Der Kaufvertrag regelt die gegenseitigen Verpfl ichtungen von Käufer und Verkäufer bei 

der Übertragung von Grundeigentum. Er muss öffentlich beurkundet werden.

Libor Der Libor oder die London Interbank Offered Rate ist der Geldmarktsatz, zu dem eine 

Bank einer anderen erstklassigen Bank Depositen offeriert. Er dient als Richtsatz. Die 

Zinssätze der FlexHypothek und der KombiHypothek basieren zum Teil auf dem Libor.

Nettowohnfl äche Bodenfl äche der Räume, die ganzjährig bewohnt werden (inkl. Küche, Bad/Dusche, 

WC, Korridore und Treppen innerhalb der Wohnung, einzelne Zimmer/Dachzimmer im 

selben Gebäude; ohne Balkone, Terrassen, Loffi en, Waschküchen, Saunen, Estrich- 

und Kellerräume, Abstellräume, Schutzräume und Kehrrichträume).
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SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein. Der SIA gibt für die Branche mass-

gebende Normen, Empfehlungen und Richtlinien heraus.

Situationsplan Zeigt die Lage eines Grundstücks und der Gebäude in der entsprechenden Gemeinde, 

Strasse usw.

Standortqualität Wie wird die Lage der Liegenschaft innerhalb des Wohnortes bezüglich Imagewert 

(Beliebtheit, Prestigegehalt der Wohnlage, gesellschaftlichen Umfeldes), Aussicht, 

Besonnung Lärmsituation beurteilt.

Tragbarkeit Belastung des Bruttoeinkommens durch die Ausgaben für die Liegenschaft in Prozen-

ten. Richtwert Maximum 35%. Bei einem Bruttoeinkommen von CHF 100’000 und total 

Kosten von CHF 25’000 (entspricht den Hypozinsen CHF 16’000 + Amortisation CHF 

4’000 + Nebenkosten CHF 5’000) beträgt die Tragbarkeit 25%.

Unterhaltskosten Kosten für Arbeiten wie Renovationen, Reparaturen usw., die den guten Zustand einer 

Liegenschaft erhalten.

Verkehrswert Von Experten geschätzter Wert, zu dem Sie Ihre Immobilie heute wahrscheinlich ver-

kaufen könnten. 

Verwaltungsreglement  Bestimmungen über die gemeinschaftliche Verwaltung und Benutzung der gesamten

Stockwerkeigentum Liegenschaft sowie eine Aufzählung der Rechte und Pfl ichten der Stockwerkeigen-

tümer.

Vorvertrag Käufer und Verkäufer halten in einem Vorvertrag fest, dass sie einen Hauptvertrag 

abschliessen möchten. Er wird geschlossen, wenn noch nicht alle Angaben für einen 

Kaufvertrag vorhanden sind. Der Vorvertrag muss öffentlich beurkundet werden.

Wertvermindernde Servitute Im Grundbuch vorgemerkte Belastungen eines Grundstücks, die den Wert vermindern. 

Nicht darunter fallen Weg- und Zugangsrechte oder Durchleitungsrechte (z.B. für 

Wasser-, Gas- oder Elektroleitungen). Grenz- und Näherbauvorschriften, Aufl agen des 

Denkmal- und Ortsbildschutzes, Nutzniessungs- und Wohnrechte sowie Bauverbote. 

Zustand eines Objektes Neuwertig sind Liegenschaften, die noch nicht älter als 4 Jahre sind. Bei älteren 

Liegenschaften werden Innenzustand (Küche, Bad, Wände, Böden, Einbauten) und 

Aussenzustand/Gebäudesubstanz (u.a. Fassade, Dach, Fenster) beurteilt.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /CorporateA-Bold
    /CorporateA-BoldItalic
    /CorporateABQ-Bold
    /CorporateABQ-BoldItalic
    /CorporateABQ-Italic
    /CorporateABQ-Light
    /CorporateABQ-LightItalic
    /CorporateABQ-Medium
    /CorporateABQ-MediumItalic
    /CorporateABQ-Regular
    /CorporateA-Regular
    /CorporateA-RegularItalic
    /CorporateS-Bold
    /CorporateS-BoldItalic
    /CorporateS-Demi
    /CorporateS-DemiItalic
    /CorporateS-ExtraBold
    /CorporateS-ExtraBoldItalic
    /CorporateS-Light
    /CorporateS-LightItalic
    /CorporateS-Medium
    /CorporateS-MediumItalic
    /CorporateS-Regular
    /CorporateS-RegularItalic
    /FrutigerLT-Black
    /FrutigerLT-BlackCn
    /FrutigerLT-BlackItalic
    /FrutigerLT-Bold
    /FrutigerLT-BoldCn
    /FrutigerLT-BoldItalic
    /FrutigerLT-Cn
    /FrutigerLT-ExtraBlackCn
    /FrutigerLT-Italic
    /FrutigerLT-Light
    /FrutigerLT-LightCn
    /FrutigerLT-LightItalic
    /FrutigerLT-Roman
    /FrutigerLTStd-Black
    /FrutigerLTStd-BlackCn
    /FrutigerLTStd-BlackItalic
    /FrutigerLTStd-Bold
    /FrutigerLTStd-BoldCn
    /FrutigerLTStd-BoldItalic
    /FrutigerLTStd-Cn
    /FrutigerLTStd-ExtraBlackCn
    /FrutigerLTStd-Italic
    /FrutigerLTStd-Light
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Roman
    /FrutigerLTStd-UltraBlack
    /FrutigerLT-UltraBlack
    /HelveticaInseratLT-Roman
    /HelveticaLT
    /HelveticaLT-Black
    /HelveticaLT-BlackOblique
    /HelveticaLT-Bold
    /HelveticaLT-BoldOblique
    /HelveticaLT-Compressed
    /HelveticaLT-Condensed
    /HelveticaLT-Condensed-Black
    /HelveticaLT-Condensed-BlackObl
    /HelveticaLT-Condensed-Bold
    /HelveticaLT-Condensed-BoldObl
    /HelveticaLT-Condensed-Light
    /HelveticaLT-Condensed-LightObl
    /HelveticaLT-Condensed-Oblique
    /HelveticaLT-ExtraCompressed
    /HelveticaLT-Light
    /HelveticaLT-LightOblique
    /HelveticaLT-UltraCompressed
    /HelveticaNeueLT-Black
    /HelveticaNeueLT-BlackCond
    /HelveticaNeueLT-BlackCondObl
    /HelveticaNeueLT-BlackExt
    /HelveticaNeueLT-BlackExtObl
    /HelveticaNeueLT-BlackItalic
    /HelveticaNeueLT-Bold
    /HelveticaNeueLT-BoldCond
    /HelveticaNeueLT-BoldCondObl
    /HelveticaNeueLT-BoldExt
    /HelveticaNeueLT-BoldExtObl
    /HelveticaNeueLT-BoldItalic
    /HelveticaNeueLT-BoldOutline
    /HelveticaNeueLT-Condensed
    /HelveticaNeueLT-CondensedObl
    /HelveticaNeueLT-ExtBlackCond
    /HelveticaNeueLT-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeueLT-Extended
    /HelveticaNeueLT-ExtendedObl
    /HelveticaNeueLT-Heavy
    /HelveticaNeueLT-HeavyCond
    /HelveticaNeueLT-HeavyCondObl
    /HelveticaNeueLT-HeavyExt
    /HelveticaNeueLT-HeavyExtObl
    /HelveticaNeueLT-HeavyItalic
    /HelveticaNeueLT-Italic
    /HelveticaNeueLT-Light
    /HelveticaNeueLT-LightCond
    /HelveticaNeueLT-LightCondObl
    /HelveticaNeueLT-LightExt
    /HelveticaNeueLT-LightExtObl
    /HelveticaNeueLT-LightItalic
    /HelveticaNeueLT-Medium
    /HelveticaNeueLT-MediumCond
    /HelveticaNeueLT-MediumCondObl
    /HelveticaNeueLT-MediumExt
    /HelveticaNeueLT-MediumExtObl
    /HelveticaNeueLT-MediumItalic
    /HelveticaNeueLT-Roman
    /HelveticaNeueLT-Thin
    /HelveticaNeueLT-ThinCond
    /HelveticaNeueLT-ThinCondObl
    /HelveticaNeueLT-ThinExt
    /HelveticaNeueLT-ThinExtObl
    /HelveticaNeueLT-ThinItalic
    /HelveticaNeueLT-UltraLigCond
    /HelveticaNeueLT-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeueLT-UltraLigExt
    /HelveticaNeueLT-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeueLT-UltraLight
    /HelveticaNeueLT-UltraLightItal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaRoundedLT-Black
    /HelveticaRoundedLT-BlackObl
    /HelveticaRoundedLT-Bold
    /HelveticaRoundedLT-BoldCond
    /HelveticaRoundedLT-BoldCondObl
    /HelveticaRoundedLT-BoldObl
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


